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Bisher diskutierten wir immer da Vorkommen von ονκαννν
mM den Väterzitaten und ſchon die bisherigen Erörterungen müſſen

der Anſicht nötigen, daß auf Grund dieſer Zitate die Lesart der
Kodizes nicht aufgegeben werden darf ber Ees iſt jetzt der Zeit,
ſich einmal das geſamte textkritiſche Material vor ugen halten,
Am ſich endgültig für den einen oder den anderen Versſchluß U
entſcheiden.

Die griechiſchen Handſchriften ud die Verſionen bieten einhellig
die längere Form QAmit kennen wir aber und zwar mit Ge
nauigkeit den kanoniſchen Text 3zUm mindeſten des ritten 00  ahr
hunderts, nicht chon des zweiten. In den Zitaten der
lichen Schriftſteller ſind Elde (CSarten ziemlich glei AL vertreten
Da die indirekte Ueberlieferung nicht einhellig für οααννν iſt,
ſondern C Formen bietet, iſt ſelbſtverſtändlich oοπνννναν ο-
LHNDOMI textkritiſch die beſſer ezeugte Lesart IU man nun die
Zitatenliſte —8 näher, ˙ drängt ſich unwillkürlich die EL
5  N auf, daß nuL der ängere Versſchluß für den Urtext in Be
—4 50 obmmen kann, und zwar Qus zwei Gründen: Erſtens, eil
lan ielfach direkt nachweiſen kann, daß Eαννν zwar keine ver
ſchiedene Lesart, wohl aber eine eit verbreitete, 1 ein⸗
fachere extfaſſung für oοννναν VHHNV XXI war; zweitens, weil
ogar ſolche Schriftſteller, die ſelbſt 3Um Teil nich ſelten οάκάνν
gebrauchen, glei  aAm Im egenſa ſich ſelbſt ausdrücklich
erklären, Mit oder LE hätten ονναάαν VVUUα geleſen man
denke VOor allem Irenäus, dann rigenes und Didymus),
vährend eine hnliche Aeußerung für υνν nicht finden
iſt.“) Wer ſich dieſen textkritiſchen Tatbeſtand vor Agen hält,
wird zweifelsohne NUL den längeren Versſchluß als Urtext anſehen
können. (Fortſetzeing folgt.)

Paſtoral⸗Fragen und ⸗Tülle.
(Eine Ehe mit mehreren Hinderniſſen.) Frau Anna hatte

ſchon bei Lebzeiten ihres kränklichen Gatten 0 wiederholt ehe
brecheriſchen Verkehr mit dem leichtfertigen und gottloſen Emil,
der thr ſogar

PC die Ehe erſprach, ſoba 0 geſtorben wäre Als
Run Anna Witwe wurde, machte ſie, ihr Gewiſſen ſie Var
gläubige nd ausübende Katholikin ins reine ù bringen, dem
Emil den Orſ

Qg, daß ſie entweder heliche oder E  H  en Ver
ehr mit ihr abbreche. Emil aber ſchreckte vor enner Ehe *3  Aru und
ſo wurde von Anna vollſtändig abgewieſen. Unterdeſſen
Anna eine andere ehr günſtige Heiratsgelegenheit bekommen
und war chon daran, von derſelben Gebrauch machen. Emil,
der dies erfuhr, wollte Qus Eiferſucht Um jeden Preis verhindern,

Vgl dieſem zweiten Grunde Schumacher,
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daß Inna die Frau eines anderen Manne werde, ud E

ſann darum,
nachdem EL deren un ſich wiederum erwerben gewußt atte,
auf einen ruchloſen Plan Er wußte, daß Anna Aus Gewiſſens⸗
gründen eine irchliche Ehe eingehen Olle, In der E aber, wie

ſelbſt wiederho erklärte, eine leere, nichtsſagende Zeremonie
erblickte; bindende I für ihn ULr die Zivilehe, die er aber
gleichfalls nicht eingegangen wäre, eil ęL ehen frei leiben wollte
Trotzdem entſchlo er ſich ur kirchlichen Ehe Anna jedoch, die M
der Ehrlichkeit des Emil zweifelte ud mit Grund befürchtete, daß
EL 16 nach der Trauung verlaſſen und gelegentlich 9e
ſchle

en Verkehres beſuchen werde, ertlarte hrem Bräutigam
und auch einigen Freunden, daß ſie die Ehe NUL Unter der Bedingung
ingehe, daß Emil mit ihr ehelich ud zwar Im Sinne der katholiſchen
Religion zuſammenlebe; dieſes heliche Zuſammenleben ſollte aber
Aus Familienrückſichten erſt nach der Heirat einer ereits verlobten
Tochter der Anna, mit Namen Marie, beginnen. Entil zögerte
anfangs, die Bedingung des ehelichen Zuſammenlebens anzunehmen
gab aber ſchließlich ogar enne ſchriftliche Zuſtimmung. wurde
un der Tag der Trauung fixiert Auf dem Wege zur Kirche ver
langte mil, daß Anna ſchwöre, die COpula ur in der Art und Elſeé
zuzulaſſen, daß eine Kindererzeugung gan  2 ausgeſchloſſen bleibe
Die ber dieſes Anſinnen erſchrockene Anna keinen Ausweg

alles bar 10 ur Trauung vorbereite und willfahrte darum
dem mil, erneuerte aber Qus Furcht vor Täuſchung während des
Trauungsaktes un ihrem Inneren die früher geſtellte Bedingung
des ehelichen Zuſammenlebens. Nach der Trauung ging Emil ſeine
Wege, Inna mußte llein nach Quſe zurückkehren. Gelegentlich,
aber doch ſelten, beſuchte zwar mil die Anna, um mit thr ge

t⸗
lichen Verkehr zu pflegen, Ertlarte ihr aber ſchriftli und mündlich,
daß Ur einen fingierten Ehekonſens gegeben habe, ſie an der
Verbindung mit einem anderen Manne indern. Als Annas
Tochter ſechs Monate ſpäter heiratete nd ſomit nfolge der
Anna geſtellten ud von Emil akzeptierten Bedingung zwiſchen
eiden das eheliche Zuſammenleben beginnen ſollen, vollte
mi trotz inſtändigem Bitten eitens der Anna nichts davon wiſſen
und EeS kam darum 3zUum vollſtändigen Bruche. Anna will ihre
mit. Emil Unter den dargeſtellten Umſtänden eingegangene Ehe
Ich ungültig erklären aſſen Juid CasUuIIXI:

Wie Aus der Darlegung des Falles hervorgeht, können der
wiſchen Emil nd Anna geſchloſſenen Ehe verſchiedene trennende
Hinderniſſe entgegenſtehen, deren Vorhandenſein aber 14  ur Un
gültigkeitserklärung genannter Ehe ewieſen werden X.  muß. Nicht
weniger als vier Hinderniſſe kommen hier in Frage, nämlich das
der Bedingung, das des erheuchelten bder verhehlten Konſenſes
(simulatio 8S6eU fictio consensus), das der Bedingung gegen das
Weſen der Ehe und endlich das des Verbrechens. Läßt ſich das
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Vorhandenſein Enes dieſer Hinderniſſ mit moraliſcher Vi  E
heit nachweiſen dann iſt die Ehe IM gegebenen null nd nichtig

Das Hindernis der Bedingung Wie jedem ertrage ⁰
kann auch dem Ehevertrage Bedingung beigefügt werden
nter Bedingung IM eigentlichen Sinne die nähere Einteilung
der Bedingungen ſei hier übergangen verſte Enmen Ver
tragszuſatz der die Verpflichtung II der Schwebe läßt bis Jum Ein
1 des zur Bedingung geſtellten künftigen Ereigniſſes (Conditio
de futuro) Die Bedingungen der Gegenwart oder Vergangenheit
ſind Bedingungen IM uneigentlichen Sinne da die unter derartigen
Bedingungen Einngegangene Ehe tatſöächlich Een  CU gleich vor
handen oder nicht vorhanden iſt E nachdem der dem Ehekonſenſf
beigefügte den Kontrahenten allerdings noch unbekannte m  an
chon exiſtiert oder nicht exiſtiert * Bei der 6(0nditio de futuro

aAber iſt ſolange die Bedingung ſich N erfüllt hat keine wirkliche
Ehe vorhanden dieſelbe bleiht einfach II der Schwebe weshalb
die eéleute bis Ur Erfüllung der Bedingung der ehelichen Ge
meinſchaft ſich enthalten en Tritt die Bedingung Enn, doann
iſt der Ehekonſens fertig und darum die Ehe Enngeégangen; verwirk—
licht ſich aber die Bedingung ni ſo iſt auch keine Ehe vorhanden
und wollten die betreffenden Perſonen trotzdem die eheliche Ver
bindung ufrecht erhalten dann müßten ſieé nen éEuen Ehevertrag
ſchließen e unter Emnmer Bedingung de futuro Kontrahierenden
aben für die Verwirklichung der Bedingung ſorgen oder dürſen
wenigſtens deren Erfüllung nich verhindern Würde jedoch der

Teil vor Erfüllung der Bedingung zweite unbedingte
Ehe eingehen ware dieſe war wegen der Verpflichtung, den
Eintritt der Bedingung abzuwarten unerlaubt aber doch Ofor
gültig, da —10 die * edingte Ehe vor Erfüllung der Bedingung
keine Ehe iſt Zur Sache ſagt kurz und klar Gaſparri „ 0nditio
de (CVentu futuro Contingentl suspendit COHSenSUIII üSꝗgue A0 VGITIISV
ficationem Cventus Igitul matrimonlum Sub tali (Onditione
COntraétum mterim 1101 Vale I. 681 VCIuti SUuspenso EulIIT C0u—
SChnsuUS alligatus IIi 60nditioni nondum Aabeatur 61 141 SUSPeI80
8it traque Pars Cnetur Urare VCrificationem 60hditionis aut
Certe 1101II impedire Matrimonium 60hditione Ungque
de Caunsd 0 Vérificataà CVvanescit * C1ECTU COnsensUusS 48
Verificata autem Vale momento0 Verificationis UunGC kit 8  X

Celebrationis.“
Cramentum 16e deinde fiétione ITIS retrotrahatul 20 momentum

ſei noch bemerkt, daß nach Erfüllung der 9e
ſtellten Bedingung, wie wohl die meiſten Kanoniſten lehren, ene

Erneuerung des Konſenſes, ſei ES privatim oder ſei ES vor dem Pfarrer
und zwei Zeugen, nicht nötig iſt

Vgl Leitner: „Lehrbuch des katholiſchen Eherechtes““, Paderborn
bei öningh, 122 ferner Heiner:

De matrimonios cap.
„Grundriß des katholiſchen Ehe

rechtes““, Münſter bei Schöningh,
Tte 11 987
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Im vorgelegten hat Nun Anna ihrem Ehevertrage Iit
Emil die erlaubte ud mögliche Bedingung beigefügt: ＋2

— nehmedich 3Zum Manne, wenn du nach der Heirat meiner Tochter Marie
mit mir das heliche Zuſammenleben beginnen 1 7. Emil iſtauf eſe Bedingung auch eingegangen. Die unter dieſer Bedingunggeſchloſſene Ehe iſt un ungültig, wenn ſich mit moraliſcher Sichergei dreierlei beweiſen läßt, nämlich daß Anna vor der Ehe die
Bedingung wirklich acCtualiter geſte hat, daß ſie auf die ACtu-
aliter geſtellte Bedingung nie verzichtet hat, daß ſomit die Bedingungim Momente der Trauung Virtualiter eine bloß habituelle Be
dingung Urde nicht genügen fortdauerte, und daß die Be
dingung nicht erfüllt Urde Wie Qus der facti Spécies hervorgeht,iſt I  lnna — un der Lage, den dreifachen Beweis liefern Denn
ſie offenbarte vor der Ehe die beigefügte Bedingung nicht nur ihremBräutigam Emil, ſondern auch einigen Freunden, die für die tel
lung der Bedingung zeugen können; ſie verzichtete auch nie aufdie einmal geſtellte Bedingung, ſondern erneuerte ogar ieſelbemn ihrem Inneren während des Trauungsaktes. Die Bedingungwurde, wie ebenfalls feſtſteht, nich erfüllt. Darum iſt die Ehe Im
gegebenen Falle als nu. und nichtig anzunehmen.

Daran ändert der Umſtand, daß zwiſchen Emil und Anna vor
erfüllter Bedingung der geſchlechtliche Verkehr freiwillig ausgeübtwurde, wohl gar nichts. Das Recht präſumiert zwar, daß der Vollzugder COPula Carnalis Verzicht auf die geſtellte Bedingung edeute
Wernz!) lehrt ſogar ausdrücklich: „Qui ante (COnditionem de futuro
Impletam matrimonium Del COPulam libere AAmissam COnsummat.(Onditione 1P80 renuntiasse praesumitur praesumptione zuris 61
jure.“ Das gleiche behaupten andere gewichtige Kanoniſten, wie Ga
ſparri,?) Kutſchker,“) Scherer,“) Aichners) u. ſ. w Auch die Anweiſungfür die geiſtlichen Ehegerichte des Kaiſertums Oeſterreich (InstructioAustriaca ſtatuiert 854 „Wer vor Erfüllung der beigeſetzten Bedingungdie Ehe vollzieht, leiſtet dadurch auf die Bedingung Verzicht.“ ZumBeweiſe dieſer Präſumption beruft man ſich beſonders auf CADund 6, de Conditionibus, wo aber ausdrücklich von bedingtenSponſalien die ede iſt Kam nämlich ù einem Uunter einer Be
dingung abgeſchloſſenen Verlöbniſſe die COPula Carnalis hinzu, ſopräſumierte das Recht, daß die Verlobten die Bedingung aufgegebenhaben und eine wirkliche Ehe eingehen wollten.“) leſe Prãſumption Urde aber durch das Dekret Leobs 111 „Consensus
mutuns“ Februar 1892— aufgehoben. Ob nUun die Auf

Jus decret. Parte 14 298 (Eed 19120 990
Das herech der katholiſchen 1 Bod 1 298 Hand0 uch Kirchenrechtes II D., S. 100 Comp. jur eCCI. 1 612

heißt 8 „Cum Hquido COnstet, quod ost 04H
tracta sponsalia Carnalis 8St inter 608 COPUla subsequuta, bTO matrimonio1e8 praesumendum., quia Videntur Conditione apposita recessisse.
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hebung dieſer Präſumption auch auf unter einer Bedingung de
kuturo eingegangene Ehen auszudehnen iſt, Unter den Kano—
niſten 3  war noch nicht feſt doch gibt ES mehrere, die auf die ragebejahend Ontworten So ſagt D'Annibale)) mit Berufung auf da  8
genannte Dekret „Quamdiu ignoratur, utrum (Conditio de futuro)
EXStet VoIl exstiteérit, Nefas 681 COohnSUImIMare matrimonium, 181
Sponst ＋ (60nditione recedant. uod 81 interim COmmisceant. hodie

amplius praesumuntur (Onditione recCedere I‚ Dule COntrahere,
Ctlam Ubi Tridentinum 1011 Viget.“ Das nämliche lehrt Ballerini—
Palmieri.?) Daß die in Chende Präſumption auch einen
Gegenbeweis Uläßt, nimmt auch Leitner“) an, indem ſagt „Der
geſchlechtliche Verkehr, ausgeü Vor erfüllter Bedingung wiſchen
zwei Perſonen, welche ſich den bedingten Ehekonſens geben, bedeutet
Verzicht auf die Bedingung, RN.  außer ES der gegenteilige Ville
feſt.“ Aehnlich andere Autoren

In der Dũ iſt NI einzuſehen, warum die COpPula Garnalis
eine Verzichtleiſtung auf die geſtellte Bedingung In ſich ſchließen
ſollte. Die Gatten önnen 1 ohne die ſicht und ohne den Willen,
auf die geſtellte Bedingung verzichten, den geſchlechtlichen Ver
kehr, wenn auch in unerlaubter Weiſe, UÜUsüben Der
kann alſo an ſich nicht Qls emn Ufgeben der geſtellten Bedingung
angeſehen werden Darum iſt wohl auch der § 54 der Instruétio
XUstriaca Ahin U interpretieren, daß der Vollzug der Ehe vor
erfüllter Bedingung dann als Verzichtleiſtung auf die Be
dingung aufzufaſſen iſt, nicht der gegenteilige Wille eſt
ſteh Man Ird denn doch nicht behaupten wollen bder können,
daß die COpPula Carnalis auch dann erzich auf die Bedingung be
deute, beiſpielsweiſe El leſe Verzichtleiſtung ausdrücklich
ausgeſchloſſen waäre e  (W noch mehr! Wenn emn Zweifel eſtehen
ſollte, in welcher Abſicht die COpPula ausgeü wurde, o mu für
die Fortdauer der Bedingung präſumiert werden, deren
Widerruf NI bewieſen werden kann. Denn da mu die Rechts
rege „In 10 mehor 68 60hditio possidentis“ angewendet
werden. Beſitzer iſt aber die einmal geſtellte Bedingung, ſolange
die Verzichtleiſtung auf dieſelbe nicht feſtſteht

Wenn alſo Anna nachweiſen kann, daß ſie durch Zulaſſung
der COpula auf die einmal geſtellte Bedingung nicht verzichten wollte,
ſondern bei derſelben erharrte, ſo iſt ihre Ehe mit Emil Nicht
erfüllung der Bedingung ungültig. M  (An kann vielleicht ogar mnm
nehmen, daß Anna, ohne auf die Bedingung verzichten wollen,
gerade deshalb die COpula zugelaſſen hat, Am E den lüſternen Emil
leichter Ur Erfüllung der Bedingung bewegen Endlich iſt
auch n beachten, daß die COpula Carnalis, wenn ſieé Verzicht auf die

Morale tOm. VI 219 A. — 12
1 Summula Theol. IOT bOM. III 448 d Opus (0
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geſtellte Bedingung bedeuten ſoll, IIIOTC 6 Ffectu Conjugali QAus⸗
geü ſein muß; dies iſt aber ImM vorliegenden V  alle nicht anzunehmen,
da 10 Emil, wie wir gleich en werden, wahrſcheinlich, auch
nicht nachweislich, eine Bedingung das Weſen der Ehe bei
gefügt hatte Daß übrigens Anna auf die Bedingung nicht verzichtete,
geht wohl Am beſten daraus hervor, daß ſie auf deren Erfüllung
immer drang ud endlich Ni Tage, da die Bedingung ſich ver⸗—
wirklichen ſollte, ſich aber tatſächlich nicht verwirklichte, nämlich

Tage der Ehe ihrer T  I.  ochter, mit mi vollſtändig brach und
eitdem mit ihm keinen geſchlechtlichen Verkehr mehr U iſt
alſo kaum zweifeln, daß Annas Ehe mit Emil Nichterfüllung
der geſtellten und akzeptierten Bedingung nu und lichtig

II Das zweite Im gegebenen 5  alle n Betracht kommende
Hindernis iſt das des erheuchelten bder verhehlten Konſenſes (Si
mulatio Sive fictio consensus). Dieſer beſteht darin, daß einer der
Gatten oder beide) die äußeren Formen der Eheſchließung einhält,
m Inneren aber an die Eingehung einer wahren Ehe gar nicht dentt
oder dieſelbe vielmehr ausſchließt. Daß ein erheuchelter Konſensnie und nimmer eine irkliche Ehe bewirken kann, iſt lar Aller
dings iſt das Fehlen des Konſenſes Im äußeren Forum ſchwer 5  U.
beweiſen, doch iſt die Möglichkeit des Beweiſes nicht ausgeſchloſſen.Der Beweis der Simulatio und fictio läßt ſich nämlich gewinnen
QAus der Urſache der Verſtellung, ſowie Aus den Umſtänden, die der
Ehe vorangingen oder folgten bder dieſelbe begleiteten.2) Nun
wiſſen wir aber Aus der Darlegung des Kaſus, daß Emil, der ein
gottloſer Mann war, vor jeder Ehe, beſonders aber vor der irch
lichen Ehe, mn der ULr eine léeere, keine Verbindlichkeiten nach ſich
*  5  iehende Zeremonie erblickte, zurückſchrak und die gläubige Anna

darum irchlich heiratete, M derſelben die Eingehung der 25
mit einem anderen Manne unmöglich machen. Man kann alſo
ruhig annehmen, daß Emil die kir Ehe mißbrauchte, und zwar
teilweiſe wenigſtens 5 Dectmantel der Fleiſchesluſt. —

atſächlich
verließ Emil auch glei nach der Trauu die Anna, dieſelbe
uUr gelegentlich Ur Befriedigung ſeiner Lüſte beſuchen. Die
heuchleriſche ud trügeriſche Geſinnung des Emil kann alſo nicht
geleugnet werden Wenn dann mi noch ſelbſt ſchriftlich ud münd⸗
lich eſteht, daß nie eine wirkliche Ehe nach katholiſchen Begriffenintendiert hat, dann iſt der Beweis für den erheuchelten Konſensund Omi für die Ungültigkeit der Ehe wohl erbracht.

III An ritter Stelle bmm in unſerem Falle das Hindernisder geſtellten Bedingung gegen das Weſen der Ehe in Frage Auf
dem Wege Ur I mußte nämlich Anna dem Emil ſchwören,

In einem ähnlichen Falle entſchie unlängſt die römiſche Rotafür die Ungültigkeit der Ehe ern Beweis, daß die Konſumierungder Ehe vor erfüllter Bedingung
Vgl. Leitner D 19  cht auf ieſelbe bedeutet.
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daß ſie die COpula NUL In der Weiſe zulaſſen erde, daß jede Kinder
Erzeugung ausgeſ

oſſen ſei Es handelt ſich alſo Aum eine Bedingung
(Ontra honum prolis Die ellung dieſer Bedingung geſtehen beide
Hatten em und ſomit iſt die Ehe Im inneren Forum ungültig. Für
die Ungültigkeit Im äußeren Forum aber muß die geſtellte Be
dingung mit moraliſcher Sicherheit ewieſen werden iezu werden
erfordert „argumenta, guae prudentem VIrum, attentils Giréum—
Stantiis 0Ccurrentibus, Certum ddere valent“. 1) Die Instrucétio
Austriaca ſagt zwar 148 „Ein Geſtändnis, welches die Gatten
bei der Unterſuchung machen oder auch früher, doch nach Schließung
der angeſtrittenen Ehe abgelegt aben, iſt, inſoweit C8 die
Gültigkeit der Ehe lautet, ohne alle Beweiskraft.“ Doch kann ECS

dieſer Regel er auch Ausnahmen geben née Aus
nahme wäre gegeben, wenn das Geſtändnis unter ſolchen Umſtänden
gemacht wird, daß der Verdacht der Lüge ausgeſchloſſen er  ein
Oie dürfte zwar in unſerem eintreffen. mi war 10 eimn Ver
0  Eer der kirchlichen Ehe; für ihn nuLr die Zivilehe bindende
Kraft, die El übrigens auch immer ausſchlug. An der Auflöſung
der kirchlichen Ehe lag im alſo wohl wenig daran. Aus der Zu
ſammenſtellung und Vergleichung dieſer Umſtände kann man daher
annehmen, daß eine Bedingung den natürlichen Zweck der
Ehe, nämlich  * gegen das honum prolis, geſte wurde Doch QAus der
Darlegung des Falles läßt ſich die geſtellte Bedingung mit YQ

iſcher Sicherheit nicht beweiſen
IV erübrigt noch das vierte Hindernis, das der Ehe en

Anna ud mil entgegenſtehen kann, nämlich das Hindernis des
Verbrechens adulterio 6 promissione matrimonii kurz be
prechen Daß CS ſich mn unſerem Aun einen materiell und formell
vollſtändigen Ehebruch handelt, iſt lar Anna bei Lebzeiten
tHhre legitimen Gatten mit Emil die COPula Carnalis perfecta. Beide
V  Eile telten den Verkehr für Ehebruch. Zum Ehebruch kam auch
eitens des Emil das Verſprechen einer künftigen Ehe inzu; ob aber
leſe Verſprechen auch ern gemeint war, iſt bei der Geſinnung des

Emil, die Dir 10 n kennen, ſehr zweifelha Es dürfte ſich alſo
wohl nur un! einen oder Wunſch gehandelt aben, was aber
5  Ul Entſtehung des impedimentum Criminis nicht genügt Und ſe

ein ernſtes Eheverſprechen eitens des Emil vorliegen ſollte, ſo
erhellt Aus dem dargelegten Falle wiederum nicht, ob von der Anna
das Verſprechen akzeptiert wurde Darum Ag ſich auch nicht feſtſtellen,
ob Im gegebenen 0 das impedimentum Criminis eingetreten iſt

Im vorliegenden Falle iſt alſo die Ehe ungültig der bei
gefügten, aber nicht erfüllten Bedingung und des erheuchelten
Konſenſes. Für die xiſtenz der zwei anderen Hinderniſſe (pactio
COntra Substantiam matrimonii und impedimentum criminis)
kann der Beweis nicht geliefert werden.

Om. Dr Anton Perathoner.
—.  1) Vgl Leitner 127


